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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	AnzahlSeiten: 
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: INFEKTIONSVERHÜTUNG SARS-CoV-2 / COVID-19
	Taetigkeit: Apotheke
	AnzArbeitnehmer:  __ AN / davon __ Lehrlinge 
	Kurzbesch: Maßnahmen zum Schutz von MitarbeiternInnen und KundInnen vor COVID-19-Infektionen in öffentlichen Apotheken
	DokID: 
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: >Verordnungen und Gesetze für Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, idgF (Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung, Covid-19-Notmaßnahmenverordnung) / Stand 22.11.2021
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
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	Hinweis: 
	Hinweis: Wenn ja:Mutterschutzevaluierung beachten.Jeder Arbeitsplatz an dem eine Frau tätig ist, MUSS immer VOR Bekanntgabe einer Schwangerschaft, gemäß den Beschäftigungsverboten und Beschränkungen des Mutterschutzgesetzes, evaluiert werden.
	Hinweis: Wenn ja:KJBG-VO-Evaluierung beachten.
	Hinweis: Wenn ja:KJBG-VO-Evaluierung beachten.
	Angaben: ggfs zusätzliche Maßnahmen für Personen gem. Risikogruppen-Verordnung idgF
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung.
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung.
	Hinweis: Siehe unten angeführte Maßnahmenblätter und Grundevaluierung
	Hinweis: Abstandmarkierungen an den Taraplätzen und in sonstigen Bereichen etc.Siehe unten angeführte Maßnahmenblätter.
	Hinweis: 
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung.
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung.
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung.
	Hinweis: Siehe Grundevaluierung.
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Gefahr der Infektionsübertragung durch Nichtverwendung geeigneter personenbezogener Schutzmaßnahmen und persönlicher Schutzausrüstung (PSA).
	Gefährdung: GEFÄHRLICHE ARBEITSSTOFFE:(Alkoholische Händedesinfektionsmittel)
	Gefährdung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
	Gefährdung: Verursacht schwere Augenreizung.
	Gefährdung: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
	Gefährdung: unbeabsichtigte Freisetzung
	Gefährdung: Gefahr der Infektionsübertragung im Bereich der Tara oder Freiwahl
	Gefährdung: Gefahr der Infektionsübertragung im Verkaufsbereich.
	Gefährdung: Gefahr der Infektionsübertragung unter den Arbeitnehmer/innen.
	Gefährdung: Besondere Gefahr für Arbeitnehmer/innen die einer Risikogruppe angehören.
	Gefährdung: Gefahr der Infektion von Kontaktpersonen.
	Gefährdung: ggfs.: Durchführung von Antigen-Tests
	Gefährdung: ggfs.: Covid-19-Präventionskonzept
	Gefährdung: ggfs.: Zustellung von Arzneimitteln in dringenden Fällen
	Massnahmen: >Am Arbeitsplatz in geschlossenen Räumen ist eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard zu tragen, wenn physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen ist und das Infektionsrisiko nicht durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen minimiert werden kann (z.B. durch eine technische Schutzvorrichtung wie etwa Trenn- oder Plexiglaswände, Teamlösung).>Ein 3G-Nachweis beim Betreten des Arbeitsortes ist zu erbringen.>Schwangere dürfen erforderlichenfalls einen Mund-Nasen-Schutz verwenden. Da dasTragen dieser Maske jedoch auch mit einem gewissen Atemwiderstand verbunden ist,muss darauf geachtet werden, dass die durchgehende Tragedauer eine Stunde nichtübersteigt und dann eine Pause gemacht wird.
	Massnahmen: >Sicherheitsdatenblätter beachten.>Hände- u. Flächendesinfektionsmittel müssen zumindest dem Wirkspektrum  BEGRENZT VIRUZID entsprechen.
	Massnahmen: >Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. >Nicht rauchen.
	Massnahmen: >So positionieren, dass die Entnahme durch Pumpdosierer nicht in Augenhöhe erfolgt.
	Massnahmen: >Dämpfe nicht einatmen.
	Massnahmen: >Für angemessene Lüftung sorgen.Alle Zündquellen entfernen.>Nicht in die Umwelt gelangen lassen.>Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.
	Massnahmen: >Geeignete Schutzverglasungen an der Tara vorsehen. Diese sollen den Bereich zwischen Kunden und Personal so gut als möglich trennen. >Regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Schutzverglasung.>Im Wartebereich ist dafür zu Sorgen, dass keine Ansammlung von Personen entsteht. Abstandsmarkierungen werden empfohlen.>Die Kunden sind aufzufordern, nach Möglichkeit bargeldlos zu bezahlen.> Kunden mit Aushang informieren, dass das Betreten der Apotheke nur mit Maske gestattet ist.
	Massnahmen: >Kunden sind durch geeignete Information in einem Aushang/durch Piktogramme darauf hinzuweisen, dass bei Vorhandensein von Symptomen die Geschäftsräumlichkeiten nicht betreten werden dürfen.>Ein Sicherheitsabstand von mind. 2 Metern zu anderen Personen sollte eingehalten werden.> Bei Kundenberatung in der Freiwahl ist vom Personal eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard zu tragen.>Das Nachfüllen von Waren in der Offizin nur in Zeiten mit möglichst wenig Kundenfrequenz oder wenn möglich in den Schließzeiten durchführen. >Persönliche Beratung ist unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes durchzuführen. Dienstleistungen an Personen sollen auf ein Minimum eingeschränkt werden (z.B. Blutdruckmessung nur in Notfällen)>Regelmäßig lüften! Mind 4x tgl. für 10min querlüften.
	Massnahmen: >Kein Händeschütteln/Begrüßungskuss...>Regelmäßiges Händewaschen mit warmen Wasser und Seife für mind. 20sec.>Hände desinfizieren. 3ml Desinfektionsmittel für 30sec. in den Händen einreiben.>Richtige Hust-/Niesetikette beachten. In ein Taschentuch welches danach sofort entsorgt wird oder in die Ellenbeuge.>Die Pausenbereiche sind so aufzuteilen bzw. die Pausen so zu staffeln, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann.>Nach Pausen ist der Tisch, etc... mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.>Arbeitsmittel sollen nur von einer/m Arbeitnehmer/in verwendet werden. Ist dies nicht möglich ist das Arbeitsmittel vor Verwendung durch eine/n andere/n Arbeitnehmer/in mit Flächendesinfektionsmittel zu reinigen.>Sanitäreinrichtungen sind regelmäßig bzw. in verkürzten Intervallen zu reinigen.
	Massnahmen: >Arbeitnehmer/innen die einer Risikogruppe angehören sollen nicht mehr in Bereichen mit direktem Kundenkontakt eingesetzt werden.Nach Möglichkeit sind diese Arbeitnehmer/innen vom Dienst freizustellen.
	Massnahmen: >Aufzeichnungen über Kontaktpersonen (Lieferanten, weitere betriebsfremde Personen sowie Arbeitnehmer/innen) führen. Besuche von Außendienstmitarbeitern nur nach Terminvereinbarung.>Arbeitnehmer/innen sind darüber zu informieren, dass eine eigene bestätigte COVID-19-Erkrankungen eines Arbeitnehmers oder der Verdacht sowie der Kontakt mit SARS-CoV-2-infizierten Personen sofort dem Arbeitgeber zu melden sind.
	Massnahmen: siehe eigene Dokumentation
	Massnahmen: siehe eigene Dokumentation
	Massnahmen: Kein unmittelbarer persönlichen Kontakt zu Patientinnen, die unter Quarantäne stehenPersönliche Beratung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes durchzuführen. Eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard ist zu tragen. Gemeinsam genutzte Fahrzeuge werden regelmäßig desinfiziert
	Zuständiger: Zuständig für die Anschaffung der PSA ist der Arbeitgeber.Die Arbeitnehmer sind für die Einhaltung der Tragepflicht und der Hygienemaßnahmen verantwortlich.
	Zuständiger: Zuständig für die Bereitstellung der Desinfektionsmittel und Montage geeigneter Dosiereinheiten ist  der Arbeitgeber.Die Arbeitnehmer/innen sind für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und die Maßnahmen im Umgang mit den Desinfektionsmitteln verantwortlich.
	Zuständiger: Zuständig für die Umsetzung der technischen Maßnahmen ist der Arbeitgeber.
	Zuständiger: Zuständig für die Umsetzung ist der Arbeitgeber.Die Arbeitnehmer/innen sind zur Einhaltung organisatorischer und personenbezogener Maßnahmen verpflichtet.
	Zuständiger: Zuständig für die Umsetzung ist der Arbeitgeber.Die Arbeitnehmer/innen sind zur Einhaltung organisatorischer und personenbezogener Maßnahmen verpflichtet.
	Zuständiger: Die Betroffenen Arbeitnehmer/innen können den Arbeitgeber über Vorerkrankungen informieren.Zuständig für den Einsatz der Arbeitnehmer/innen oder allfällige Dienstfreistellungen ist der Arbeitgeber.
	Zuständiger: Die Aufzeichnung ist unter Berücksichtigung von Datenschutz-bestimmungen zu führen.Arbeitnehmer/innen sind verpflichtet, die Meldung an den Arbeitgeber zu veranlassen. 
	Zuständiger: verpflichtend für Betriebe über 51 ArbeitnehmerInnen ab 01.04.2021
	Zuständiger: Zuständig für die Umsetzung ist der Arbeitgeber.Die Arbeitnehmer/innen sind zur Einhaltung organisatorischer und personenbezogener Maßnahmen verpflichtet.
	Termin: Erledigungsvermerk:
	Termin: Erledigungsvermerk:
	Termin: Erledigungsvermerk:
	Termin: Erledigungsvermerk:
	Termin: Erledigungsvermerk:
	Termin: Vor Antritt der Tätigkeit
	Termin: Erledigungsvermerk:
	Kontrolle: Laufend.
	Kontrolle: Laufend.
	Kontrolle: Laufend.
	Kontrolle: Laufend.
	Kontrolle: Laufend.
	Kontrolle: laufend
	Kontrolle: laufend
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